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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (5 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem ,die Rechtsanwaltsord

nung geändert wird 

Der VerfassuJ;1gsgerichtshof hat mit Erkenritnis 
vom 9. Oktober 1982, G 44/80, 51181, den Abs. 1 
des § 45 RAO mit der Begründung aufgehoben, 
daß diese Bestimmung dem zur Pflichtverteidigung 
berufenen Anwalt ohne Konkretisierung 
bestimmter Anwendungsfälle - einen ganz allge
mein gehaltenen Rechtsanspruch eröffne, über ein 
von ihm gestelltes. Begehren auf Abberufung zu 
entscheiden. Für diesen Anwendungsbereich des 
§ 45 Abs. 1 RAO findet sich kein· aus dem Gesetz 

. ableitbarer Entscheidungsmaßstab. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll 
daher in erster Linie eine diesem Erkenntnis Rech
nung tragende Gesetzeslage geschaffen werden. 

Außerdem sollen dringliche Anliegen der öster
reichischen Rechtsanw3,ltschaft einer gesetzlichen 
Regelung zugeführt werden, nämlich 

Einführung einer gesetzlichen Berufshaft
pflichtversicherung, ' 
Anpassung der Rechtsanwaltsordnung an das 
Bundesgesetz vom 15. Juni 1978, BGBI. 
Nr. 280, über Änderungen des Ehegattenerb
rechts, des Ehegüterrechts und des Eheschei
dungsrethts, betreffend die Absicherung der 
pensions- und versorgungsrechtlichen 

Dr. Fertl 

Berichterstatter 

Ansprüche des schuldlos gegen seinen Willen 
geschiedenen Ehegatten, . 
sowohl hinsichtlich dieser Regelung als auch 
ganz allgemein Gleichstellung der versor
gungsrechtlichen Ansprüche von Mann uhd 
Frau, und 
KlarsteIlung der Bemessungsgrundlage für 
die Berechnung der Höhe der Pauschalver
gütung und gesetzliche Regelung deren vor-
schußweiser Zahlung in Raten. ' 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 28. Juni 
1983 der Vorberatung unterzogen. 

An der sich an die Ausführungen des Berichter
statters anschließenden Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. N eis s e r, Dr. E r mac 0 r a, 
Dr.Graff, Dr. Gradischnik, Dr. Lichal, 
Dr. R i e der und der Ausschußobmann . Mag. 
K a b a s sowie dei Bundesminister für Justiz Dr. 
o f ne r. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzesentwurf 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Jus.tiz
au~schuß somit den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzesentwurf (5 der Beilagen)' die verfassungs" 
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1983 06 28 

~ag. Kabas 

Obmann 
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